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Abfallsatzung – Gebührensatzung – Wert-/Müllmarke 

Abfallsatzung 

In der Abfallsatzung ist alles bezüglich der Vermeidung, der Verwertung, des 

Einsammelns und des Beförderns von Abfällen in der Gemeinde Kirchheim b. München 

geregelt. Die Abfallsatzung ist auf der Homepage zu finden. 

 

Die Bereitstellung der Tonnen/Säcke sollte frühestens am Abend vor der Abholung 

erfolgen, spätestens bis 06:00 Uhr am Abfuhrtag. Bitte beachten Sie, dass nur 

Tonnen/Säcke mitgenommen werden, die ordnungsgemäß befüllt sind! 

Gebührensatzung 

Gebühren werden für die Entsorgung des Restmülls fällig, die Entsorgungskosten für 

den Biomüll sind dadurch mit abgegolten. Die Gebühr richtet sich nach der Größe des 

Restmüllbehälters und des Leerungsrhythmus (siehe Tabelle). Die Größe und der 

Leerungsrhythmus des Restmüllbehälters sind so zu wählen, dass der Deckel immer 

vollständig schließt. 

 

 

 

 

 

 

Restmüll Gebühr pro Jahr 

Tonnengröße 
14-tägige 

Leerung 

Wöchentliche 

Leerung 

60 Liter 149,16 €  

80 Liter 198,84 €   397,68 € 

120 Liter 298,20 €   596,40 € 

240 Liter 596,40 € 1.192,92 € 

1.100 Liter  5.467,56 € 

Abfallsatzung § 13 a  

 (4) Die Abfallbehältnisse sind … am Abholtag vor dem Grundstück so aufzustellen, dass sie 

ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust entleert werden können. Nach der Leerung sind sie 

unverzüglich an ihren gewöhnlichen Standplatz zurückzubringen. Können Grundstücke vom 

Abfuhrfahrzeug nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten angefahren werden, 

haben die Überlassungspflichtigen die Abfallbehältnisse selbst zur nächsten vom 

Abfuhrfahrzeug erreichbaren Stelle zu verbringen; Fahrzeuge und Fußgänger dürfen durch 

die Aufstellung der Abfallbehältnisse nicht behindert oder gefährdet werden. 

https://www.kirchheim-heimstetten.de/wp-content/uploads/2022/09/Abfallsatzung.pdf
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Die Abholung und Entsorgung von Papiermüll und dem Gelben Sack / der Gelben 

Tonne ist für die Bürger kostenlos.  

Weitere Gebühren fallen bspw. an beim Kauf von Windelsäcken, zusätzlichen 

Restmüllsäcken oder bei der Sperrmüllsammlung. Mehr dazu in der Gebührensatzung. 

Die Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung in der Gemeinde Kirchheim 

b. München ist auf der Homepage zu finden.  

Wert-/Müllmarke 

Jede angemeldete Restmülltonne erhält eine entsprechende Wert-/Müllmarke, die 

außen, gut sichtbar auf den Korpus der Tonne zu kleben ist. Steht die Tonne in einem 

Müllhäuschen und bleibt dort zur Entleerung stehen, dann die Wert-/Müllmarke bitte 

auf die entsprechende Seite der Tür vom Müllhäuschen kleben. 

Die Wert-/Müllmarken gelten für zwei Jahre und werden immer zu Beginn des neuen 

Müllmarkenjahres an die Objekteigentümer verschickt.  

Die Biotonne bekommt keine Wert-/Müllmarke. Steht die Biotonne in einem 

Müllhäuschen, so kann hier auf die Türseite der Biotonne ein gelber Aufkleber geklebt 

werden. Dieser kann kostenlos im Umweltamt abgeholt werden. 

Für die Papiertonne gibt es eine rote Wert-/Müllmarke, die dauerhaft gültig ist. 

An-/Ab-/Ummeldung der Restmüll- / Bio- / Papiertonne 

Verpflichtend pro Grundstück ist eine zugelassene Restmüllnormtonne (DIN-Norm) 

(Anschlusszwang § 5 der Abfallsatzung). Das Restmüllgefäß ist vom 

Anschlusspflichtigen zu kaufen. Für Restmülltonnen ist eine An-/Ab-/Ummeldung 

jeweils zum Ersten des Monats möglich. 

Die Nutzung der Biotonne ist seit Januar 2015 Pflicht (§20 Kreislaufwirtschaftsgesetz). 

Zudem schreibt unsere Abfallsatzung die strikte Mülltrennung vor. Ausschließlich 

Haushalte mit einer erfolgreichen Kompostierung und einer ausreichenden 

Gartennutzungsfläche benötigen keine Biotonne. Die Anmeldung der Biotonne ist 

jederzeit möglich. Das Biotonnengefäß stellt in der Regel die Gemeinde zur Verfügung. 

Eigene Müllnormgefäße können nach Absprache mit dem Umweltamt mit braun 

gestrichenem Deckel als Biotonne verwendet werden. Eigene Biotonnen sind ebenfalls 

anzumelden. 

Die Papiertonne muss ebenfalls angemeldet werden, hier besteht aber kein 

Anschlusszwang. Die Anmeldung kann jederzeit erfolgen.  

https://www.kirchheim-heimstetten.de/wp-content/uploads/2024/12/2025_Gebuehrensatzung_Abfallwirtschaft_ab_01_2025.pdf
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Tonnengemeinschaften sind bei Restmüll-, Bio- und Papiertonnen in unmittelbarer 

Nachbarschaft möglich.  

Zusatzservice für Rest- und Biomüll: auf Wunsch kann das Entsorgungsunternehmen 

einen Zusatzservice (Full-Service) gegen einen Mehrpreis anbieten. Die Beauftragung 

läuft über einen privaten Vertrag. Bei Fragen oder Buchung wenden Sie sich bitte an 

den Entsorger. 

Alle An-/Ab-/Ummeldungen sind vom Objekteigentümer zu beantragen und müssen 

schriftlich (per Mail oder Fax) an das Steueramt oder Umweltamt erfolgen. 

Die Formulare zur An-/Ab-/Ummeldung finden Sie auf der Homepage. 

Abfallkalender 

Immer zum Ende des Jahres wird der Abfallkalender für das kommende Jahr 

veröffentlicht. Dieser wird in den Kirchheimer Mitteilungen abgedruckt und steht als 

PDF auf der Homepage zur Verfügung. Ebenfalls sind alle Termine in der Abfall-App zu 

finden. 

Um eine bessere Übersicht zu bieten, gibt es jeweils einen Abfallkalender 

- für den Gemeindeteil Heimstetten und 

- für den Gemeindeteil Kirchheim mit Hausen und Lindenviertel.  

Der Abfallkalender enthält alle Entsorgungstermine der Restmüll- und Biotonne, der 

Papiertonnen und des Gelben Sacks/der Gelben Tonne. Weitere Termine im 

Abfallkalender sind das Giftmobil, die Grüngutsammlung und die Sperrmüllabholung. 

Durch die Feiertage kann es bei der Abholung des Rest-, Bio- und Papiermülls, sowie 

des Gelben Sacks/der Gelben Tonne teilweise zu Verschiebungen kommen. Die 

Feiertagsverschiebungen werden auch in den Kirchheimer Mitteilungen bekannt 

gegeben. 

 

https://www.kirchheim-heimstetten.de/rathaus/formulare-antraege/
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Abfall-App 

Immer den aktuellen Abfallkalender zur Hand haben und sich bei Bedarf an die 

Abholung erinnern lassen, praktische Standortfunktionen und der direkte Zugang zu 

Formularen und weiteren aktuellen Informationen der Abfallwirtschaft – das und mehr 

bietet die kostenlose „LKM Abfall+ App“ des Landkreises München. 

Auch Kirchheim ist in der App vertreten und stellt alle Infos zur Abfallwirtschaft 

(Abfalltermine, Müllinseln, Formulare, etc.) zur Verfügung. 

Zusätzlich können wilde Ablagerungen, die man auf dem Weg durch den Landkreis 

oder die Gemeinde Kirchheim entdeckt, direkt über die App gemeldet werden.  

  

Kurzanleitung: 

Laden Sie sich die App (für Android 

und iOS) herunter. Die App kann mit 

oder ohne Account genutzt werden. 

Der Vorteil mit Account ist bspw. die 

Nutzung mehrerer Standorte. 

Im nächsten Schritt wählen Sie Ihre 

Straße und die gewünschten 

Abfallarten aus. Wenn gewünscht 

kann noch eine Erinnerung eingestellt 

werde und schon werden die 

entsprechenden Abfuhrtermine für 

Ihren Standort angezeigt. 
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Was wird wo und wie entsorgt? 

Altglas 

Altglas kann an allen Wertstoffinseln sowie am Wertstoffhof abgegeben werden. Es 

stehen Container für Weiß-, Braun- und Grünglas für die Entsorgung bereit. Farben die 

nicht zugeordnet werden können wie bspw. blaues Glas, kommen zum Grünglas. 

Deckel müssen nicht abgeschraubt werden. 

Weitere Infos gibt es auch unter www.muelltrennung-wirkt.de oder www.was-passt-

ins-altglas.de 

Altkleider 

An mehreren Standorten im Gemeindegebiet stehen Altkleider-Sammelcontainer der 

der aktion hoffnung für Ihre Kleiderspende bereit. 

Die Standorte der Altkleidercontainer können dem Punkt „Wertstoffinseln“ 

entnommen werden. 

http://www.muelltrennung-wirkt.de/
http://www.was-passt-ins-altglas.de/
http://www.was-passt-ins-altglas.de/
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Sollte ein Kleidersammelbehälter überfüllt sein, melden Sie dies gerne an die aktion 

hoffnung unter der Telefon-Nummer 0821 / 3166-3601 oder per E-Mail an 

info@aktion-hoffnung.de 

BEISPIELE ALTKLEIDERCONTAINER 

aktion hoffnung sammelt aktion hoffnung sammelt NICHT 

- gut erhaltene, tragbare Bekleidung:    

Oberbekleidung (auch Leder, Pelze) und 

Unterwäsche 

- Schuhe und Fußbekleidung (paarweise 

gebündelt) 

- sonstige Accessoires (Gürtel, Hüte, 

Mützen, Schals, Tücher, Handschuhe, 

Handtaschen, Stoffbeutel und 

Rucksäcke) 

- saubere Bettwaren: Daunendecken, 

Steppdecken, Kissen, Matratzenschoner 

- saubere Heimtextilien: Bett- und 

Tischwäsche, 

- Waschlappen, Hand-, Trocken- und 

Badetücher, Dekorstoffe, sonstige 

Decken, Gardinen mit Vorhängen 

- Stoff-/Plüschtiere 

 Abgabe in haushaltsüblichen Mengen 

Stark verschmutzte und beschädigte 

Textilien sind keine Kleiderspende 

und sollten anderweitig entsorgt 

werden – im Zweifel über den 

Restmüll. 

- nasse Textilien, Stoff- und Nähreste 

- zerschnittene Textilien 

 

Grundsätzlich nicht in die 

Altkleidersammlung gehören: 

- Polstermöbelstoffe, Matratzenbezüge 

- Matratzen und Schaumstoffe 

-Teppiche und Auslegware 

(Teppichboden) 

- technische Textilien, wie z. B. 

Schutzkleidung, Tauchanzüge, 

Verbandmaterialien, Zelte und Planen 

- Bekleidung, Schuhe und 

Stoff/Plüschtiere mit fest 

eingebauten, elektrischen Funktionen 

Bitte geben Sie Ihre Textilien gut verpackt und verschlossen (z.B. in einem 

Müllbeutel) in die Sammelbehälter, damit Verunreinigungen oder andere 

Kontaminationen vermieden werden. 

Durch die bewusste Kleiderspende unterstützen Sie die aktion hoffnung und 

schenken damit Menschen weltweit eine neue Lebensperspektive. Außerdem 

schont die Kleiderspende Ressourcen und die Umwelt. Vielen Dank dafür. 

Weitere Infos: www.aktion-hoffnung.de 

https://www.landkreis-muenchen.de/artikel/umsetzung-der-eu-

altkleiderrichtlinie-im-landkreis 
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Batterien und Akkus 

Batterien und Akkus bitte niemals über den 

Restmüll oder eine andere Tonne entsorgen, denn 

hier droht Brandgefahr, besonders bei Lithium-

Ionen-Akkus. Batterien und Akkus können überall 

dort, wo man sie kaufen kann, bspw. 

Drogerie-/Super-/Bau-/Elektromarkt, kostenfrei 

zurückgegeben werden. Auch am Wertstoffhof 

steht ein Sammelbehältnis zur Entsorgung bereit. 

Mehr Informationen unter: 

https://www.batterie-zurueck.de/ 

Biomüll 

Mülltrennung trägt zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Dabei ist Bioabfall ein wichtiger 

Rohstoff, aus dem bspw. Kompost oder umweltfreundliche Energie hergestellt wird. 

Damit der Bioabfall vollständig genutzt und weitererarbeitet werden kann, ist die 

Vorsortierung im Haushalt besonders wichtig. 

Wie befülle ich die Biotonne richtig? 

• Bioabfälle aus der Küche in Zeitungspapier einwickeln, das verhindert 

Madenbefall, Geruchsprobleme sowie das Festfrieren im Winter 

• Verwenden Sie bitte keine Plastiktüten oder sogenannte „kompostierbare“ 

Biobeutel (diese beeinträchtigen die Kompostierung) 

• Der Inhalt der Tonne darf keinesfalls verdichtet werden, dies kann besonders im 

Winter zu Entleerungsproblemen führen 

• Flüssige Abfälle wie Suppen und Soßen dürfen nicht in die Biotonne! 

Standort und Pflege der Tonne 

• Ein idealer Stellplatz für die Biotonne ist im Sommer kühl und schattig, im Winter 

möglichst frostsicher  

• Legen Sie den Boden mit Zeitungspapier aus, damit Flüssigkeiten aufgesaugt 

werden 

• Waschen Sie die Tonne regelmäßig aus, gerade alte Ablagerungen in der Tonne 

entwickeln unangenehme Gerüche 

• Sollte der Deckel oder die Tonne defekt sein, wenden Sie sich bitte an das 

Umweltamt, wir kümmern uns um Ersatz  

https://www.batterie-zurueck.de/
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Wann wird die Biomülltonne geleert? 

• In den Sommermonaten (April bis Oktober) – wöchentlich 

• In den Wintermonaten (November bis März) – 14-tägig 

Alle Termine können dem Abfallkalender sowie der Abfall-App entnommen werden. 

Im Umweltamt erhalten Sie einen kostenlosen Aufkleber mit Trenntabelle für die 

Biotonne.  

BEISPIELE BIOTONNE 

Das darf rein Das darf nicht rein 

Aus der Küche: 

Obst- und Gemüseabfälle, Kaffee/Tee, 

Brot- und Gebäckreste, Fleisch-, Wurst- 

und Fischreste (roh und gekocht*) 

Zeitungspapier zum Einwickeln (kein 

Hochglanzpapier und keine Illustrierte) 

Eierschalen, Nüsse, Knochen 

Zweige/Äste (mit Durchmesser größer 

1cm) 

Plastiktüten/-verpackungen, Glas, 

Kartonagen, Prospekte 

Haustierstreu, Staubsaugerbeutel, 

Asche, Steine, Kehricht 

Hygieneartikel, Problemabfälle (Farben, 

Lösungsmittel, etc.) 

Kompostierbare Biobeutel 

 

Aus dem Haus / Garten: 

Topf- und Schnittblumen, Fallobst, 

Grasschnitt, Laub, kleine Zweige, 

Unkraut, Moos, Blumenerde 

*in haushaltsüblichen Kleinmengen, d.h. keine gewerblichen Speisereste. 

Größere Mengen Laub, Rasenschnitt und Sträucher/Äste entsorgen Sie bitte am 

Wertstoffhof. 

Grünabfälle 

Grüngutsammlung 

An zwei Terminen im Jahr (Frühjahr & Herbst) findet die Grüngutsammlung durch die 

Landwirte innerhalb der Gemeinde statt. Das Grüngut wird am Samstag & Montag 

abgefahren, die Termine dazu stehen im Abfallkalender, der Abfall-App und werden in 

den Kirchheimer Mitteilungen veröffentlicht. 

Das Grüngut (Äste und Staudenschnitte) muss handlich gebündelt werden, max. 1,5m 

Länge. Für kleinere Gartenabfälle sind Papiersäcke (kompostier- und schredderbar) zu 

nutzen, diese können als 120L Papiersack für je 0,80 € an der Kasse im Rathaus 
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erworben werden. Grüngut und Papiersack an der nächsten befahrbaren Straße 

bereitstellen, sodass Fuß- und Radwege nicht behindert werden. Plastiksäcke gefüllt 

mit Grüngut bleiben am Straßenrand zurück. 

Grüngutanlieferung am Wertstoffhof 

Grüngut kann ganzjährig zu den Öffnungszeiten am Wertstoffhof abgegeben werden. 

Zur Sammlung von kleinteiligem Grüngut, wie Laub und Grasschnitt, bieten sich 

Papiersäcke an, die an der Kasse im Rathaus für je 0,80 € erworben werden können. 

Bitte nicht neben die Biotonne stellen! 

Grüngut bis 4 m³ je Anliefertag wird kostenlos angenommen. 

Gelber Sack/Gelbe Tonne 

(Alle restentleerten Verpackungen, die nicht aus Papier oder Glas sind = sog. 

Leichtverpackungen (LVP)) 

Die Abholung und Entsorgung der Gelben Säcke / Gelben Tonnen ist keine kommunale 

Entsorgungsleistung, die Zuständigkeit der Sammlung dieser Verpackungen liegt hier 

bei den Dualen Systemen Deutschland (DSD). 

Die Verpackungen müssen restentleert sein und brauchen nicht extra ausgewaschen 

werden (außer im letzten Spülwasser, um unnötigen Wasser- und Energieverbrauch zu 

vermeiden). 

Aus sortiertechnischen Gründen sollen Joghurtbecher und dergleichen nicht 

ineinander gesteckt werden. Alufolien und Aluschalen bitte nicht zusammenknüllen. 

Verpackungsbestandteile bitte voneinander trennen. 

BEISPIELE GELBER SACK / GELBE TONNE 

Das darf rein Das darf nicht rein 

Alle Verpackungen, die nicht aus Papier 

oder Glas sind, z.B.: 

Alu-, Blech- und Kunststoffdeckel 

Butterfolie 

Joghurtbecher 

Luftpolsterfolie 

Kronkorken 

Batterien und Akkus 

CDs 

Einwegrasierer 

Essensreste 

Filme, DVDs, Videokassetten 

Gummis 

Kinderspielzeug 
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Das darf rein Das darf nicht rein 

Kunststoffschalen/-folien für Lebensmittel 

Milch- und Getränkekartons 

Shampooflaschen 

Spraydosen 

Tierfutterdosen 

Zahnpastatuben 

Klarsichthüllen 

Kugelschreiber 

Nicht restentleerte Verpackungen 

 

Auch wenn bspw. eine Brotdose oder eine Zahnbürste aus Plastik sind, gehören diese 

nicht über den Gelben Sack entsorgt. Denn es handelt sich hierbei nicht um 

Verpackungen. 

Bereitstellung und Informationen zu den Gelben Säcken / der Gelben Tonne 

Gelbe Säcke erhalten Sie an der Rathauspforte und am Wertstoffhof (eine Rolle pro 

Haushalt). Die Abfuhr erfolgt 14-tägig. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem 

Abfallkalender oder der Abfall-App. 

Achten Sie bitte auch darauf, dass die Säcke richtig zugebunden werden, damit der 

Inhalt nicht herausfallen kann. 

Gelbe Tonnen sind ausschließlich für Mehrparteienhäuser oder Gewerbe zugelassen. 

Die Bestellung läuft NUR über das Umweltamt. 

Mehr Informationen zu den Dualen Systemen Deutschland und zum Thema 

Leichtverpackungen gibt es unter: www.muelltrennung-wirkt.de 

Papier / Pappe / Kartonagen 

In die eigene Papiertonne vor der Haustür oder in den Container an der Wertstoffinseln 

dürfen alle Verpackungen und Nicht-Verpackungen aus Papier, Pappe, Karton entsorgt 

werden. 

Bitte beim Einwerfen darauf achten, dass Kartons zusammengelegt/gefaltet werden, 

damit diese den Container nicht verstopfen und ausreichend Platz in den Tonnen ist. 

Große Kartonagen können auch an der Papierpresse am Wertstoffhof abgegeben 

werden. 

  

http://www.muelltrennung-wirkt.de/
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BEISPIELE PAPIERTONNE 

Das darf rein Das darf nicht rein 

Briefumschläge 

Bücher 

Brötchen- und Obsttüten 

Eierschachteln 

(Geschenk-)papier 

Kataloge und Prospekte 

Nudelkartons 

Papiertragetaschen 

Pizzakartons (ohne Anhaftung von 

Speiseresten) 

Pralinenschachteln 

Schulhefte 

Zeitschriften und Zeitungen 

Holzschachteln 

Kassenbons und Kontoauszüge 

(Thermopapier) 

Küchen- und Papiertaschentücher 

Sekt- oder Weinkorken 

Spezialpapiere: z.B. Backpapier, 

Thermopapier, Fotopapier 

Tapeten 

Verschmutze oder volle Verpackungen 

 

Problemabfälle 

Das Giftmobil steht einmal im Monat – immer an einem Dienstag – von 12:30 - 13:30 

Uhr und an vier zusätzlichen Terminen im Jahr (Samstag 10 - 12 Uhr) am Wertstoffhof 

bereit. Auf der Homepage, im Abfallkalender und in der Abfall-App können die 

genauen Termine entnommen werden, außerdem werden die Termine in den 

Kirchheimer Mitteilungen bekannt gegeben. 

Angenommene Problemabfälle: 

Arzneimittel und Kosmetika: 

Arzneimittel und Kosmetika können auch zum Hausmüll/Restmüll gegeben werden. 

Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugriff auf die Altmedikamente haben. 

Autowasch- und Pflegemittel: 

Dazu gehören Antibeschlagmittel, Autochrompflegemittel, Entfroster, 

Rostschutzmittel, Rostumwandler, Frostschutzmittel. 
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Batterien und Akkumulatoren: 

Quecksilberoxid-Knopfzellen, Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, Alkali-Mangan-

Batterien, Zink-Kohle-Batterien, Lithium-Batterien, Silberoxid-Batterien. 

Alle Batterien und Akkumulatoren können kostenlose beim Handel abgegeben 

werden! Für Autobatterien besteht eine Pfandregelung!  

Haushaltsreiniger, Waschmittel, Spraydosen: 

Metallputzmittel, Herdputzmittel, Backofenreiniger, WC-Reiniger, Abflussreiniger, 

Entkalker, Salmiakgeist, Waschmittel, Weichspüler, Fensterputzmittel, 

Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel, Grillreiniger, Möbelpflege, Spraydosen, 

Silberputzmittel, Sanitärreiniger, Desinfektionsmittel. 

Farben, Lacke, Klebstoffe (Lösemittel haltig):  

Tapetenkleister, Unterbodenschutz. 

Lösungsmittel und -gemische: 

Spiritus, Tri, Aceton, Glycerin, Fleckenentferner, Kaltreiniger, Waschbenzin, Terpentin, 

Verdünner, Abbeizmittel, Nitroverdünner, Reinigungsmittel, Lederpflegemittel, 

Imprägniermittel. 

Öl- und fetthaltige Abfälle: 

Ölfilter, mineralische Fette. Altöl ist beim Handel abzugeben. 

Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel: 

Ameisentod, Mottengift, Schimmeltötungsmittel, Holzschutzmittel. 

Quecksilber- und PCB-haltige Abfälle: 

Thermometer, Quecksilberschalter, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, PCB-

haltige Kondensatoren. 

Säuren, Laugen, Salze, Chemikalien: 

Fotochemikalien, Chemielabor-Kästen, Entwickler, Fixierer, Hobby-Chemikalien. 

Nicht angenommene Problemabfälle: 

Nicht angenommen werden Abfälle aus Gewerbe und Industrie sowie Tierkadaver. 

Munition und Sprengkörper sind bei der Polizei abzugeben. Feuerwerkskörper sind 

durch das Wässern unschädlich zu machen und über die Restmülltonne zu entsorgen. 

Druckgasflaschen, Feuerlöscher und Altreifen sind beim Handel abzugeben. 

Dispersions-/Wandfarbe ist kein Problemabfall und kann eingetrocknet über die 
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Restmülltonne entsorgt werden. Bei Fragen zur Entsorgung von Problemabfällen 

wenden Sie sich bitte an das Landratsamt München, Telefon 089 6221–2705 oder 

-1805 

www.landkreis-muenchen.de/themen/umwelt/abfall/problemabfaelle-und-giftmobil 

Restmüll 

Restmüll sind alle Abfälle, die sich nicht verwerten lassen, also alles, was nicht in die 

Bio- oder Papiertonne, den Gelben Sack/die Gelben Tonne oder in den Glascontainer 

gehört und zudem nicht zu sperrig ist (Sperrmüll), also in den von Ihnen angemeldeten 

Restmüllbehälter passt. 

Sollte die Restmülltonne mal nicht 

ausreichen, so kann an der Kasse im Rathaus 

ein Restmüllsack für 9,70 € (Entsorgungs- 

und Verbrennungsgebühr) gekauft werden. 

Ebenso können Windelsäcke für 5,40 € 

erworben werden, die ausschließlich mit 

Windeln zu befüllen sind. Die Säcke können 

dann zur regulären Leerung der 

Restmülltonne bereitgestellt werden. 

Sperrmüll 

Als Sperrmüll werden sperrige Gegenstände bezeichnet, die wegen ihrer Größe nicht 

über die zugelassenen Restmülltonnen entsorgt werden können. Ein Müllsack mit 

gemischtem Inhalt ist kein Sperrmüll, sondern Restmüll! 

Die Sperrmüllabholung erfolgt von der nächsten befahrbaren Straße. Es wird 

ausschließlich der Sperrmüll mitgenommen, der zuvor an der Kasse im Rathaus mittels 

Anforderungsformular angemeldet und bezahlt wurde. Bitte beachten Sie, dass das 

Formular direkt vor Ort ausgefüllt werden muss. Die Kosten belaufen sich auf 35 € für 

2 m³. 

Die jeweiligen Anmeldefristen (in der Regel eine Woche vor Abholtermin) und die 

Termine werden rechtzeitig in den Kirchheimer Mitteilungen bekanntgegeben und sind 

im Abfallkalender, der Abfall-App und auf der Homepage zu finden. 

Außerdem besteht ganzjährig die Möglichkeit, den Sperrmüll am gemeindlichen 

Wertstoffhof abzugeben. 

Abfallsatzung §13a Abs.3: 

„Die Abfallbehältnisse dürfen 

nur zur Aufnahme der dafür 

bestimmten Abfälle verwendet 

und nur so weit gefüllt werden, 

dass sich der Deckel noch 

schließen lässt; sie sind stets 

geschlossen zu halten.“ 
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Was wird abgeholt? Was wird NICHT mitgenommen? 

Bettgestell / Springrahmen 

Couch / Liege 

Fußbodenbelage / Teppich 

Kiste / Koffer / Korb (leer) 

Kleinmöbel (Regal, Hocker, Stuhl) 

Küchen(unter)schränke 

Matratze 

Polstersessel 

Sanitärteile 

Schrank / Büffet 

Sperrige Spielsachen (Schlitten, 

Bobbycar, o.ä.) 

Spiegel / Bilderrahmen 

Tisch / Sitzbank, -ecke 

Türen / Fenster 

Altreifen 

Autoteile 

Eisen 

Elektrogeräte/-schrott 

Farben, Lacke, Flüssigkeiten 

Fahrräder 

Hausmüll 

Kachelöfen 

Kühlgeräte 

Problem- & Wertstoffe; Sondermüll (z.B. 

KMF, Eternit, Baustyropor) 

Sportgeräte/Hometrainer 

 

Hundetoiletten 

In der Gemeinde Kirchheim gibt es über 30 Hundetoiletten (mit/und –beutelspender). 

Um unser Gemeindegebiet sauber zu halten, möchten wir alle Hundebesitzer bitten, 

die Hundetoiletten zu benutzen und sich dort neue Hundekotbeutel zu holen.  

Trödelhalle 

Vieles was zum Wertstoffhof gebracht wird, ist meist noch 

brauchbar und oftmals zu schade zur endgültigen 

Entsorgung. Gut erhaltene Gegenstände können gerne in der 

Trödelhalle abgegeben werden. 

Der Verkauf der Gebrauchtwaren erfolgt von ehrenamtlichen Mitarbeitenden immer 

samstags von 10 bis 14 Uhr. Der Verkaufserlös wird ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke in der Gemeinde Kirchheim eingesetzt.  
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Bitte beachten Sie, dass der Verkauf der Waren unter Ausschluss jeglicher 

Garantieansprüche und Haftung erfolgt. Dies gilt ebenso für eventuelle Folgeschäden.  

Ort:  Graf-Andechs-Str. 25 in Heimstetten (ehemals Kindergarten St. Elisabeth) 

Wertstoffhof 

Der Wertstoffhof der Gemeinde Kirchheim befindet sich im Aschheimer Weg 10, 85551 

Kirchheim b. München. 

Bitte weisen Sie sich mit Ihrem Personalausweis oder sonstigem geeigneten 

Einwohnernachweis aus. Jede einzelne Anlieferung muss vor der Entladung bezahlt 

werden. Eine Teilentladung ist nicht erlaubt. 

Öffnungszeiten 

Dienstag  10 – 15 Uhr 

Freitag 14 – 19 Uhr 

Samstag 10 – 16 Uhr 

 

Die Anlieferung am Wertstoffhof der Gemeinde Kirchheim ist kostenfrei. Es gelten 

folgende Freimengen: 

Art Freimenge Einheit 

Sperrmüll 2 Kubikmeter 

Altholz 2 Kubikmeter 

Grüngut 4 Kubikmeter 

Bauschutt 100 Liter 

Asbest (luftdicht verpackt) 100 Liter 

Altreifen 4 Stück 

Kehricht 20 Liter 
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HBCD-haltige Dämmstoffe 

(z.B. Styrodur) 
2 Quadratmeter 

Solarmodule 2 Stück 

Die Freimengen gelten je Anliefertag. Bei einer Entsorgung größerer Mengen 

wenden Sie sich bitte an einen Entsorger Ihrer Wahl. 

Keine Annahme von: 

• Bauschutt verunreinigt 

• Dachpappe/Teerpappe 

• Erdaushub 

• Gaskartuschen/-flaschen → Rückgabe über Handel 

• Gips/Gipskarton 

• Holz (Klasse 4) 

• Kamin-/Schamottsteine 

• Ytong 

 

➔ Für die Entsorgung dieser Abfälle nutzen Sie bitte das Branchenbuch/Internet. Es 

stehen Ihnen Entsorgungsfirmen zu Verfügung, die diese Abfälle (kostenpflichtig) 

annehmen. 

  



 

19 

 

 

Wertstoffinseln 

Im Gemeindegebiet befinden sich derzeit 10 Wertstoffinseln, dort kann Altpapier und 

-glas entsorgt werden. An einigen Standorten befinden sich auch Altkleidercontainer. 

Wir bitte Sie aus Rücksicht auf die Anwohner folgende Entsorgungszeiten zu 

beachten: 

Montag – Freitag 8 – 20 Uhr 

Samstag              8 – 18 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen ist die Entsorgung von Wertstoffen an den Containerstandplätzen nicht erlaubt. 

Es ist verboten, Gegenstände neben oder auf den Containern abzulegen! Verstöße werden geahndet! 

Standorte Wertstoffinseln 

Ortsteil Kirchheim Ortsteil Heimstetten 

• Aschheimer Weg / hinter dem 

Wertstoffhof * 

• Bgm.-Schuster-Straße 

• Florianstraße 

• Ludwig- / Martin-Luther- Straße * 

• Schlehenring Süd / Tamariskenweg 

• Am Sportpark * 

• Gruber Straße / bei der Silva 

Grundschule * 

• Hauptstraße / Höhe JUZ 

• Margeritenweg / REZ 

• Parkallee (in Planung) 

• Wiesenweg / Seniorenzentrum 

* Altkleidercontainer vorhanden 
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Kontaktdaten 

Bei allen Fragen oder Problemen rund um die Themen der Abfallwirtschaft wie 

Mülltrennung, Abholung/Leerung, Entsorgung, An-/Ab-/Ummeldung Tonnen etc. – wir 

sind gerne für Sie da. 

Gemeinde Kirchheim bei München 

Umweltamt 

Ammerthalstraße 27, 2. OG links 

85551 Kirchheim bei München 

Montag  8 - 12 Uhr und  14 - 18 Uhr 

Dienstag - Freitag  8 - 12 Uhr 

umweltamt@kirchheim-heimstetten.de 

Tel. 089 / 90 90 9-3408 / -3410 

  

mailto:umweltamt@kirchheim-heimstetten.de
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